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IM NAMEN DER REPUBLIK

 

Das Bundesfinanzgericht hat durch die Richterin G in der Beschwerdesache des 
HF ,  Adr1 , gegen die Vollstreckungsverfügung des Magistrats der Stadt Wien,
Magistratsabteilung 6, vom 28.8.2015 betreffend Zwangsvollstreckung wegen
Nichtentrichtung der rechtskräftigen Strafe auf Grund der Strafverfügung vom 7.7.2015,
GZ. MA  1 , zu Recht erkannt:

Die Beschwerde wird gemäß § 50 VwGVG als unbegründet abgewiesen.

Die angefochtene Vollstreckungsverfügung bleibt unverändert.

Die ordentliche Revision an den Verwaltungsgerichtshof gemäß Art 133 Abs 4 B-VG durch
die beim Bundesfinanzgericht belangte Behörde ist nicht zulässig.

Entscheidungsgründe

Mit Strafverfügung des Magistrats der Stadt Wien MA 67 wurde der
Beschwerdeführer (Bf) der Begehung einer Verwaltungsübertretung nach § 5 Abs 2
Parkometerabgabenverordnung schuldig erkannt und über ihn nach § 4 Abs 1
Parkometergesetz 2006 eine Geldstrafe von 60 Euro verhängt sowie für den Fall der
Uneinbringlichkeit eine Ersatzfreiheitsstrafe von 12 Stunden festgesetzt.

Diese Strafverfügung wurde dem Beschwerdeführer nachweislich am 14.7.2015 zugestellt
und ist unbekämpft geblieben. Sie ist somit am 29.7.2015 rechtskräftig geworden.

Mit der angefochtenen Vollstreckungsverfügung des Magistrates der Stadt Wien,
Magistratsabteilung 6 – Rechnungs- und Abgabenwesen, MA6 , wurde die
Zwangsvollstreckung zur Einbringung der Strafe gemäß § 3 und § 10 VVG verfügt, da die
verhängte Strafe nicht entrichtet worden war.

Die Beschwerde wendet sich gegen diese Vollstreckungsverfügung wegen
Rechtswidrigkeit auf Grund vom Bf nicht anerkannter Rechtsgrundlagen.

Der Bf führt weitwendig aus, dass rechtlich gesehen seit dem 28.11.2012 („Deklaration der
Fakten WA DU UCC Doc#2012127917“) alle Regierungen, die "vorgeben Regierungen
zu sein", eigentlich Unternehmen seien, womit alle Gesetze, Rechtsnormen, Vorschriften,
Verträge, Vereinbarungen und Versicherungen „Null und nichtig“ seien.



Seite 2 von 6

Auch der Magistrat der Stadt Wien, der vorgebe, ein Amt zu sein, sei eine Firma. Daher
unterliege er auch dem Vertragsrecht nach „UCC“. Die Vorgangsweise des Magistrats
verstoße auch gegen das Völkerrecht.

Nach Aufzählung einer Reihe von strafrechtlichen Tatbeständen, die die Bediensteten
des Magistrats nach Auffassung des BF verwirklicht hätten und der Aufforderung an
jene, das Amtssignaturgesetz durchzulesen, stellt der BF in Aussicht, persönlich gegen
die Magistratsbediensteten vorzugehen, wenn er weiterhin mit Zwang und Nötigung
konfrontiert werde.

Der Bf, der sich selbst als „Souverän“ bezeichnet, schließt seine Ausführungen mit dem
Satz: “Denn wo Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht!“

Der Magistrat der Stadt Wien legte diese Beschwerde ohne Erlassung einer
Beschwerdevorentscheidung am 1.2.2016 dem Bundesfinanzgericht zur Entscheidung vor.

 

Über die Beschwerde wurde erwogen:

Mit dem Wiener Verwaltungsgerichtsbarkeits-Anpassungsgesetz Abgaben (LGBl
2013/45, vom 16. Dezember 2013) wurde die Zuständigkeit für das Rechtsmittelverfahren
betreffend das Abgabenrecht und das abgabenrechtliche Verwaltungsstrafrecht des
Landes Wien ab 1. Jänner 2014 gemäß Art 131 Abs 5 B-VG auf das Bundesfinanzgericht
übertragen, weshalb auch über die verfahrensgegenständliche Beschwerde das
Bundesfinanzgericht zu entscheiden hatte (vgl § 5 WAOR idF LGBl 2013/45).

Dementsprechend stellt das Bundesfinanzgericht auf Basis des oben geschilderten
Verwaltungsgeschehens und der aktenkundigen Unterlagen den folgenden
entscheidungswesentlichen Sachverhalt fest:

Die Strafverfügung vom 7.7.2015, GZ MA 1, wurde der beschwerdeführenden Partei am
14.7.2015 durch persönliche Ausfolgung gem § 13 Abs 1 ZustellG zugestellt.

Gegen diese Strafverfügung wurde kein Rechtsmittel erhoben, weshalb sie am 29.7.2015
in Rechtskraft erwuchs.

Der in der Strafverfügung vom 7.7.2015 festgesetzte Betrag iHv 60 Euro war im Zeitpunkt
der Erlassung der Vollstreckungsverfügung (28.8.2015) noch nicht getilgt.

Die angefochtene Vollstreckungsverfügung stimmt mit der Strafverfügung überein.

Die obigen Sachverhaltsfeststellungen sind aktenkundig belegt; so findet sich
insbesondere der Zustellnachweis der Strafverfügung (Rückschein mit Unterschrift des Bf)
in den Akten.

Aus diesen Erwägungen konnten die obigen Sachverhaltsfeststellungen als erwiesen
angesehen werden.
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Nach Feststellung des obigen Sachverhalts hat das Bundesfinanzgericht über die
vorliegende Beschwerde rechtlich erwogen:

Gemäß § 24 Abs 1 zweiter Satz BFGG ist für gemäß Art 131 Abs 5 B-VG dem
Bundesfinanzgericht übertragene Rechtsmittel betreffend Verwaltungsübertretungen das
Verfahren im Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz (VwGVG) geregelt, wobei jedoch die
Frist gemäß § 43 Abs 1 VwGVG 24 Monate beträgt.

Soweit im VwGVG nicht anderes bestimmt ist, sind gemäß § 38 VwGVG auf das
Verfahren über Beschwerden gemäß Art 130 Abs 1 B-VG in Verwaltungsstrafsachen
die Bestimmungen des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 (VStG), mit Ausnahme
des 5. Abschnittes des II. Teiles, und des Finanzstrafgesetzes (FinStrG), und im
Übrigen jene verfahrensrechtlichen Bestimmungen in Bundes- oder Landesgesetzen
sinngemäß anzuwenden, die die Behörde in dem Verfahren vor dem Verwaltungsgericht
vorangegangenen Verfahren angewendet hat oder anzuwenden gehabt hätte.

 

§ 54b VStG  bestimmt über die Vollstreckung von Geldstrafen folgendes:

"Vollstreckung von Geldstrafen

§ 54b. (1) Rechtskräftig verhängte Geldstrafen oder sonstige in Geld bemessene
Unrechtsfolgen sind binnen zwei Wochen nach Eintritt der Rechtskraft zu bezahlen.
Erfolgt binnen dieser Frist keine Zahlung, kann sie unter Setzung einer angemessenen
Frist von höchstens zwei Wochen eingemahnt werden. Nach Ablauf dieser Frist ist die
Unrechtsfolge zu vollstrecken. Ist mit Grund anzunehmen, dass der Bestrafte zur Zahlung
nicht bereit ist oder die Unrechtsfolge uneinbringlich ist, hat keine Mahnung zu erfolgen
und ist sofort zu vollstrecken oder nach Abs. 2 vorzugehen.

(1a) Im Fall einer Mahnung gemäß Abs. 1 ist ein pauschalierter Kostenbeitrag in der Höhe
von fünf Euro zu entrichten. Der Kostenbeitrag fließt der Gebietskörperschaft zu, die den
Aufwand der Behörde zu tragen hat.

(2) Soweit eine Geldstrafe uneinbringlich ist oder dies mit Grund anzunehmen ist, ist die
dem ausstehenden Betrag entsprechende Ersatzfreiheitsstrafe zu vollziehen. Der Vollzug
der Ersatzfreiheitsstrafe hat zu unterbleiben, soweit die ausstehende Geldstrafe erlegt
wird. Darauf ist in der Aufforderung zum Strafantritt hinzuweisen.

(3) Einem Bestraften, dem aus wirtschaftlichen Gründen die unverzügliche Zahlung
nicht zuzumuten ist, hat die Behörde auf Antrag einen angemessenen Aufschub oder
Teilzahlung zu bewilligen. Die Entrichtung der Geldstrafe in Teilbeträgen darf nur mit der
Maßgabe gestattet werden, dass alle noch aushaftenden Teilbeträge sofort fällig werden,
wenn der Bestrafte mit mindestens zwei Ratenzahlungen in Verzug ist."

§ 1a Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VVG) lautet:

"(1) Die Vollstreckung von Verpflichtungen, deren Erfüllung im öffentlichen Interesse
gelegen ist, ist von der Vollstreckungsbehörde
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1. wenn ein von ihr selbst erlassener Bescheid zu vollstrecken ist, von Amts wegen,

2. wenn ein sonstiger Vollstreckungstitel zu vollstrecken ist, auf Ersuchen der Stelle, von
der er ausgegangen ist, einzuleiten.

(2) Die Vollstreckung von Verpflichtungen, auf deren Erfüllung ein Anspruch besteht, ist
auf Antrag des Berechtigten (betreibender Gläubiger) einzuleiten.

(3) Die Vollstreckung ist von Amts wegen durchzuführen."

§ 3 VVG  lautet:

"Eintreibung von Geldleistungen

§ 3 (1) Die Verpflichtung zu einer Geldleistung ist in der Weise zu vollstrecken,
dass die Vollstreckungsbehörde durch das zuständige Gericht nach den für das
gerichtliche Exekutionsverfahren geltenden Vorschriften die Eintreibung veranlasst.
In diesem Fall schreitet die Vollstreckungsbehörde namens des Berechtigten als
betreibenden Gläubigers ein. Die Vollstreckungsbehörde kann die Eintreibung unter
sinngemäßer Anwendung der Vorschriften über die Einbringung und Sicherung der
öffentlichen Abgaben selbst vornehmen, wenn dies im Interesse der Raschheit und der
Kostenersparnis gelegen ist.

(2) Der Vollstreckungstitel muss mit einer Bestätigung der Stelle, von der er ausgegangen
ist, oder der Vollstreckungsbehörde versehen sein, dass er einem die Vollstreckbarkeit
hemmenden Rechtszug nicht mehr unterliegt (Vollstreckbarkeitsbestätigung).
Einwendungen gegen den Anspruch im Sinne des § 35 der Exekutionsordnung – EO,
RGBl. Nr. 79/1896, sind bei der Stelle zu erheben, von der der Vollstreckungstitel
ausgegangen ist.

(3) Natürliche Personen, juristische Personen des Privatrechts sowie der Bund, die
Länder und die Gemeinden können die Eintreibung einer Geldleistung unmittelbar beim
zuständigen Gericht beantragen. Andere juristische Personen des öffentlichen Rechts
können dies nur, soweit ihnen zur Eintreibung einer Geldleistung die Einbringung im
Verwaltungsweg (politische Exekution) gewährt ist."

§ 35 Abs 1 der Exekutionsordnung (EO) lautet:

"Gegen den Anspruch, zu dessen Gunsten Execution bewilligt wurde, können im Zuge
des Executionsverfahrens nur insofern Einwendungen erhoben werden, als diese auf
den Anspruch aufhebenden oder hemmenden Thatsachen beruhen, die erst nach
Entstehung des diesem Verfahren zugrunde liegenden Executionstitels eingetreten sind.
Falls jedoch dieser Executionstitel in einer gerichtlichen Entscheidung besteht, ist der
Zeitpunkt maßgebend, bis zu welchem der Verpflichtete von den bezüglichen Thatsachen
im vorausgegangenen gerichtlichen Verfahren wirksam Gebrauch machen konnte."

§ 10 VVG lautet:
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"(1) Auf das Vollstreckungsverfahren sind, soweit sich aus diesem Bundesgesetz nicht
anderes ergibt, der I. Teil, hinsichtlich der Rechtsmittelbelehrung die §§ 58 Abs. 1 und 61
und der 2. und 3. Abschnitt des IV. Teiles des AVG sinngemäß anzuwenden.

(2) Die Beschwerde beim Verwaltungsgericht gegen die Vollstreckungsverfügung hat keine
aufschiebende Wirkung."

 

Als Vollstreckungsverfügungen sind Verfügungen von Vollstreckungsbehörden anzusehen,
die im Zuge des Vollstreckungsverfahrens ergehen und unmittelbar die Durchführung der
Vollstreckung zum Gegenstand haben (vgl VwGH 6. 6. 1989, 84/05/0035 ). Diese sind als
Bescheide vor den Verwaltungsgerichten anfechtbar.

Voraussetzung für die Zulässigkeit einer Vollstreckung ist, dass ein entsprechender zu
vollstreckender Bescheid (Titelbescheid) vorliegt, welcher gegenüber der verpflichteten
Partei wirksam geworden ist und dass die verpflichtete Partei ihrer Verpflichtung
innerhalb der gesetzten Frist und bis zur Einleitung des Vollstreckungsverfahrens nicht
nachgekommen ist (vgl zB VwGH 28. 4. 1992, 92/07/0027 ). Der zu vollstreckende
Bescheid muss darüber hinaus bereits in Rechtskraft erwachsen sein und die
Vollstreckungsverfügung mit dem zu vollstreckenden Bescheid übereinstimmen (vgl § 3
Abs 2 VVG).

Unzulässig ist eine Vollstreckung daher nur dann, wenn kein entsprechender Titelbescheid
vorliegt, ein solcher der verpflichteten Partei gegenüber nicht wirksam geworden ist
oder der Verpflichtung innerhalb der festgesetzten Frist bzw bis zur Einleitung des
Vollstreckungsverfahrens bereits entsprochen wurde.

Entsprechend den obigen begründeten Sachverhaltsfeststellungen liegen die
Voraussetzungen für eine zulässige Vollstreckung im Beschwerdefall vor.

 

Der Bf erblickt die Rechtswidrigkeit der angefochtenen Vollstreckungsverfügung darin,
dass die österreichische Verfassung und sämtliche Rechtsnormen von ihm nicht
anerkannt werden. Dem ist entgegenzuhalten, dass dieser geradezu absurde Standpunkt
nichts daran zu ändern vermag, dass er als Normadressat der österreichischen
Rechtsordnung auch ohne sein Einverständnis jedenfalls unterworfen ist, solange
er sich auf österreichischem Hoheitsgebiet aufhält. Nach herrschender Lehre und
Rechtsprechung kommt dem öffentlichen Recht Zwangscharakter zu. Seine Durchsetzung
setzt daher nicht – wie der Bf vermeint – den vorherigen Abschluss eines Vertrages oder
eine sonstige Willensübereinstimmung zwischen den hoheitlich tätigen Staatsorganen und
dem Rechtsadressaten voraus. Die vom Bf geforderte „Akzeptanz“ seines Standpunktes
ist daher von der belangten Behörde zu Recht abzulehnen und die Vollstreckung der
rechtmäßig verhängten Geldstrafe allenfalls mit Hilfe des staatlichen Gewaltmonopols
durchzusetzen.
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Andere Gründe, die eine Rechtswidrigkeit des angefochtenen Bescheides vermuten
ließen, wurden vom Bf nicht ausgeführt und sind dem Inhalt des vorgelegten
Verwaltungsaktes nicht zu entnehmen.

 

Da die vorliegende Beschwerde somit keine Rechtswidrigkeit der gegenständlichen
Vollstreckungsverfügung aufzuzeigen vermochte, war spruchgemäß zu entscheiden.

 

Von der Durchführung einer öffentlichen mündlichen Verhandlung war gemäß § 44 Abs.
3 Z 3 VwGVG abzusehen, da in den angefochtenen Bescheiden jeweils eine 500 Euro
nicht übersteigende Geldstrafe verhängt wurde, die Durchführung einer Verhandlung nicht
beantragt wurde, der sich aus der Aktenlage ergebende Sachverhalt unstrittig ist und der
Bf. nichts vorgetragen hat, das dessen ungeachtet die Durchführung einer Verhandlung
geboten erscheinen ließe.

 

Zur Zulässigkeit der Revision

Gegen ein Erkenntnis des Bundesfinanzgerichtes ist gemäß Art 133 Abs 4 B-VG die
ordentliche Revision zulässig, wenn sie von der Lösung einer Rechtsfrage abhängt,
der grundsätzliche Bedeutung zukommt, insbesondere weil das Erkenntnis von der
Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes abweicht, eine solche Rechtsprechung
fehlt oder die zu lösende Rechtsfrage in der bisherigen Rechtsprechung des
Verwaltungsgerichtshofes nicht einheitlich beantwortet wird.

Mit dem vorliegenden Erkenntnis weicht das Bundesfinanzgericht nicht von der
Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ab, sondern folgt der in den oben
zitierten, insbesondere zu § 3 VVG ergangenen, Erkenntnissen zum Ausdruck gebrachten
Judikaturlinie, weshalb gemäß § 25a Abs 1 VwGG spruchgemäß zu entscheiden war.

 

 

 

Wien, am 15. Februar 2016

 


